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I. Z I V I L R E C H T L I C H E   E N T S C H E I D U N G E N 
 

1. Behauptete mangelhafte Erfül-
lung eines Werkvertrags - Be-
weiserleichterung iZm ÖNORM 
B 2218 
OGH vom 24.5.2016, 
4 Ob 22/16p 

 

Themenkreis: Werkvertrag, Ge-
währleistung, Beweislast, Be-
weiserleichterung  

 
In diesem Judikat befasst sich der 
OGH mit dem Rechtscharakter der 
Ö-NORM B 2218. Laut OGH handelt 
es sich dabei nicht um ein Schutz-
gesetz iSd § 1311 ABGB, sondern 
lediglich um eine Zusammenfas-
sung üblicher Sorgfaltsanforderun-
gen. 
 
Der Entscheidung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Der beklagte 
Werkunternehmer verlegte im Jahr 
2005 einen Parkettboden auf einen 
bereits bestehenden Blindboden. 
Vor Verlegung des Parketts be-
schichtete der Beklagte den Blind-
boden mit einer für trockene Böden 
geeigneten Dämmmatte. Die durch 
die Parteien nicht vereinbarte 
ÖNORM B 2218 verpflichtet den 
Werkunternehmer, die Feuchtigkeit 
des Blindbodens zu messen und 
schriftlich festzuhalten. Diese Prü-
fung nahm der Werkunternehmer 
jedoch nicht vor. Im Verfahren 
konnte nicht mehr festgestellt wer-
den, ob der Blindboden feucht war. 
Festgestellt wurde allerdings, dass 
der Unterboden im Jahr 2013 ver-
fault war. Als Ursache der Fäulnis 
kommt Feuchtigkeit in der Rohde-
cke infolge mangelhafter Feuchtig-
keitsabdichtung im Zuge des Um-
baus in Betracht.  
 
Sowohl die Erst- als auch die Beru-
fungsinstanz wiesen die Schadener-
satzklage des Werkbestellers mit 
der Begründung ab, dass eine Kau-
salität des Schadenseintritts und 
der unterlassenen Feuchtigkeitsprü-
fung des Blindbodens nicht erwie-
sen werden konnte.  

Im Revisionsverfahren vor dem 
OGH brachte der klagende Werkbe-
steller vor, dass die verletzte 
ÖNORM B 2218 eine Schutznorm 
iSd § 1311 ABGB sei. Ausgehend 
davon komme es zu einer Beweis-
lasterleichterung zu Gunsten des 
Klägers, weil im Falle des Verstoßes 
gegen ein Schutzgesetz der Beklag-
te beweisen muss, dass der Scha-
den auch ohne seinen Fehler ent-
standen wäre. Im Übrigen liege 
auch ein Fall der alternativen Kausa-
lität vor, wonach bei Unbestimmt-
heit der Anteile der Schadensverur-
sachung mehrerer in Frage kom-
mender Schädiger von deren Soli-
darhaftung auszugehen sei.  
 
Folgendes hielt der OGH hierzu fest: 
Entgegen der klägerischen Ansicht 
handelt es sich bei der ÖNORM 
B 2118 nicht um ein Schutzgesetz 
gemäß § 1311 ABGB. Vielmehr 
handelt es sich hierbei lediglich um 
eine Zusammenfassung üblicher 
Sorgfaltsanforderungen, die weder 
durch konkrete Rechtsvorschriften 
noch im Wege einer vertraglichen 
Vereinbarung als rechtsverbindlich 
zwischen den Parteien erklärt wur-
de. Vor diesem Hintergrund kommt 
die vom Kläger behauptete Beweis-
lastumkehr nicht zum Tragen. Be-
weispflichtig für den Kausalitäts-
nachweis ist somit nicht der Beklag-
te, sondern der Kläger. Da im ge-
genständlichen Fall jedoch nicht 
bewiesen werden konnte, dass 
Schadensursache tatsächlich die 
Feuchtigkeit des Blindbodens war, 
scheidet eine Haftung des Beklag-
ten aufgrund mangelnder Kausalität 
aus.  
 
Abgesehen davon verwarf der OGH 
auch das Vorbringen des Klägers, 
wonach gegenständlich ein Fall der 
alternativen Kausalität vorliege. 
Dies begründet er damit, dass ent-
sprechend den Feststellungen die 
unterlassene Feuchtigkeitsmessung 
des Blindbodens nur eine mögliche 
Ursache des Schadens war. Bloß in 
den Bereich des Möglichen fallen-

de Ereignisse begründen keinen 
hinreichend hohen Kausalitätsver-
dacht, um alternative Kausalität 
und damit eine solidarische Haftung 
anzunehmen. Der OGH schloss sich 
somit der Rechtsansicht der Vo-
rinstanzen an.  
 
2. Anrechnung des Mitverschul-

dens bei mehreren Tätern 
OGH vom 25.5.2016, 
2 Ob 24/16t 

 

Themenkreis: Schadenersatz, 
Mitverschulden, Schadensteilung   

 
In diesem Judikat thematisiert der 
OGH die Frage, ob dem Geschädig-
ten bei Schädigung durch mehrere 
Mittäter ein Mitverschulden anzu-
rechnen ist und – falls ja – wie diese 
Mitverschuldensanrechnung ausge-
staltet ist.  
 
Der geschädigte Kläger nahm im 
Jahr 2010 als Beifahrer an einem 
privaten, illegalen PKW-Wettrennen 
teil und wurde im Zuge dessen bei 
einem Unfall schwer verletzt. Die 
Beklagten sind die Haftpflichtversi-
cherungen der beteiligten Fahr-
zeuglenker. Das Erstgericht sprach 
hierzu aus, dass das Verschulden 
des Klägers als auch der beiden 
Beklagten an der Schadenszufügung 
gleich schwer wiege. Demgemäß 
habe der Kläger Anspruch auf zwei 
Drittel seines Schadens, wobei die 
Beklagten dafür solidarisch haften. 
Der Kläger selbst habe sich ein Mit-
verschulden von einem Drittel 
anzulasten, weil er sich freiwillig 
der Gefahr eines illegalen Wettren-
nens ausgesetzt habe.  
 
Die Berufungsinstanz stellte dem-
gegenüber fest, dass die beiden 
Beklagten lediglich für die Hälfte 
des Schadens solidarisch haften, 
weil sie im gegenständlichen Fall als 
Mittäter anzusehen sind. Demge-
genüber beträgt der Mitverschul-
densanteil des geschädigten Klä-
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gers, nicht ein Drittel, sondern die 
Hälfte. 
 
Der mit dieser Rechtssache betrau-
te OGH stellte Folgendes fest:  
 
Zunächst klärte der OGH die Frage, 
ob die beiden Beklagten bei Scha-
denszufügung als Nebentäter oder 
als Mittäter agierten. Die Täterei-
genschaft macht nämlich bei der 
Anrechnung des Mitverschuldens 
des Geschädigten einen Unter-
schied. Wenn der Geschädigte meh-
rere Nebentäter auf Schadenersatz 
in Anspruch nimmt, erfolgt die 
Anrechnung seines Mitverschuldens 
in einer Kombination aus Gesamt- 
und Einzelabwägung. Jeder Neben-
täter ist grundsätzlich zum Ersatz 
jenes Schadensteils verpflichtet, der 
seinem Schuldanteil im Einzelver-
hältnis mit dem Geschädigten ent-
spricht. Die Haftung wird jedoch 
zusätzlich durch den Umstand be-
grenzt, dass der Geschädigte jenen 
Schadensteil, der seinem Schuldan-
teil im Gesamtverhältnis zu allen 
Nebentätern entspricht, selbst zu 
tragen hat. Wiegt etwa das Ver-
schulden von zwei Nebentätern und 
das Mitverschulden des Geschädig-
ten jeweils gleich schwer, hat jeder 
Nebentäter dem Geschädigten 
grundsätzlich den halben Schaden 
zu ersetzen, wobei sie zusammen 
aber nur für zwei Drittel des Scha-
dens haften.  
 
Erfolgte die Schädigung hingegen 
durch mehrere Mittäter (dh be-
wusst zusammenwirkende Täter), 
ist bei der Mitverschuldensanrech-
nung ausschließlich eine Gesamt-
abwägung vorzunehmen. Der Ge-
schädigte (ebenfalls als Mittäter) 
hat jenen Schadensteil selbst zu 
tragen, der seinem Schuldanteil im 
Gesamtverhältnis zu allen Mittätern 
entspricht, also beispielsweise bei 
gleicher Schuld der zwei Mittäter 
und des Geschädigten ein Drittel. 
Für den restlichen Schaden haften 
die Mittäter solidarisch.  
 
Umgewälzt auf den gegenständli-
chen Sachverhalt bedeutet dies 
nach Ansicht des OGH Folgendes: 

Im gegenständlichen Fall haften die 
beiden beklagten Lenker für die 
Folgen des Unfalls als Mittäter nach 
§ 1301 ABGB. Ein gemeinschaftli-
cher Zusammenwirken bei der 
Schadenszufügung gemäß § 1301 
ABGB liegt nach Ansicht des OGH 
auch bereits dann vor, wenn zwi-
schen den Tätern zwar kein Einver-
nehmen über die Schädigung als 
solche bestand, wohl aber über die 
gemeinsame Durchführung eines 
bestimmten Vorhabens, bei dessen 
Verwirklichung eine nicht beabsich-
tigte Schädigung erfolgte. Dies gilt 
insbesondere bei der Beteiligung an 
einer illegalen Wettfahrt, zumal 
gegenständlich feststeht, dass sich 
der Unfall bei einer Geschwindigkeit 
von unter 100 km/h nicht ereignet 
hätte. Da beide Fahrzeuglenker 
jedoch mit überhöhter Geschwin-
digkeit gefahren sind und sich somit 
rechtswidrig verhalten haben, sind 
sie für den beim Kläger eingetrete-
nen Schaden kausal und haften als 
Mittäter solidarisch. Da die beiden 
Lenker somit als Mittäter solida-
risch für den Schaden des Klägers 
haften, ist die Mitverschuldensan-
rechnung nach einer Gesamtabwä-
gung vorzunehmen. Der Kläger hat 
jenen Schadensteil selbst zu tragen, 
der seinem Schuldanteil im Ge-
samtverhältnis zu allen Mittätern 
entspricht. Da sich der Kläger frei-
willig und sehenden Auges der 
Gefahr eines illegalen Wettrennens 
ausgesetzt hat, wiegt sein Mitver-
schulden gleich schwer wie das 
Verschulden jedes Lenkers, somit 
ein Drittel.  
 
Im Ergebnis schloss sich das 
Höchstgericht somit der Rechtsan-
sicht der ersten Instanz an und 
verurteilte die beiden Beklagten zur 
solidarischen Haftung von zwei 
Dritteln des Schadens. Der Kläger 
hat sich dabei ein Drittel als Mit-
verschulden am Schaden anzulas-
ten.  
 
 
 
 
 

3. Verjährung von Schadenersatz-
ansprüchen bei fortgesetzter 
Schädigung durch den verbes-
serungspflichtigen Schuldner 
OGH vom 30.3.2016, 
6 Ob 232/15h 

 

Themenkreis: Schadenersatz, 
Verjährung bei fortgesetzter 
Schädigung   

 
Bei diesem Judikat setzt sich der 
OGH mit der Frage der Verjährung 
von Schadenersatzansprüchen bei 
fortgesetzter Schädigung ausei-
nander.  
 
Der Entscheidung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Das beklagte 
ungarische Unternehmen begann 
im Jahr 2005 mit der Planung und 
Errichtung von Mobilheimen. Der 
Kläger ist geschäftsführender Ge-
sellschafter der Beklagten. Er wollte 
für die beklagte Firma ein Grund-
stück zur Errichtung einer Produkti-
onshalle erwerben und in weiterer 
Folge an die Beklagte vermieten. 
Die Streitteile vereinbarten, dass 
der Kläger eine in seinem Eigentum 
stehende Wohnung gegen eine 
Grundstücksfläche in Ungarn samt 
einer darauf von der Beklagten zu 
errichtenden Halle tauscht. Hier-
über schlossen die beiden Parteien 
im Jahr 2007 eine Generalvereinba-
rung.  
 
Im Jahr 2012 brachte der Kläger bei 
Gericht Klage gegen die beklagte 
Firma ein und begehrte aus dem 
Titel des Schadenersatzes- und der 
Gewährleistung unter anderem 
Ersatz für von der Beklagten einzu-
stehende Mängel bei der Produkti-
onshalle. Zudem brachte der Kläger 
vor, dass zwischen den Parteien 
vereinbart worden sei, dass die 
Durchführung der Verträge im Jahr 
2007 stattfinden werde, was bis 
dato ebenfalls nicht geschehen sei. 
Ebenso konnte der Mietbeginn mit 
dem Jahr 2008 nicht eingehalten 
werden, weshalb der Kläger einen 
Schaden aufgrund des entgangenen 
Mietzinses erleide.  
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Die beklagte Firma bestritt das 
klägerische Vorbringen und erwi-
derte darauf, dass die Klagsforde-
rung (entgangener Mietzins) bereits 
verjährt sei. Die Mängel in der Halle 
seien bereits im Jahr 2008 behoben 
worden, weshalb es spätestens zu 
diesem Zeitpunkt zu einer rechtli-
chen und faktischen Übernahme 
der Halle gekommen sei. Hierauf 
entgegnete der Kläger, dass der 
Kaufvertrag erst 2009 unterfertigt, 
die Hallenerrichtung bis dato nicht 
fertiggestellt worden sei und eine 
formelle Übergabe nicht stattge-
funden habe.  
 
Der mit dieser Rechtssache befasste 
OGH stellte diesbezüglich Folgendes 
fest:  
 
Die Verjährung richtet sich im vor-
liegenden Fall nach § 1489 ABGB. 
Demzufolge beginnt die Verjäh-
rungsfrist bei Schadenersatzan-
sprüchen mit Kenntnis von Schaden 
und Schädiger zu laufen. Demnach 
bilden die schon eingetretenen und 
die aus demselben Schadensereig-
nis resultierenden voraussehbaren 
künftigen Schäden verjährungs-
rechtlich eine Einheit. Folgeschä-
den lösen somit verjährungsrecht-
lich keinen eigenen Fristenlauf aus. 
Vielmehr beginnt die Verjährungs-
frist für vorhersehbare künftige 
Folgeschäden bereits mit Kenntnis 
des Primärschadens zu laufen. 
Lediglich für nicht vorhersehbare 
Folgeschäden beginnt nach stRsp 
des OGH eine eigene Verjährungs-
frist zu laufen. Folgeschäden sind 
dann vorhersehbar, wenn zum 
schädigenden Ereignis, das den 
Erstschaden herbeigeführt hat, 
weitere Voraussetzungen hinzu-
kommen müssen und nicht abseh-
bar ist, ob es tatsächlich dazu kom-
men wird. In diesem Fall beginnt die 
Verjährungsfrist erst mit dem Ein-
tritt des Folgeschadens zu laufen. 
Maßgebend ist dafür die objektive 
Vorhersehbarkeit für den Geschä-
digten.  
 
Bei fortgesetzten Schädigungen 
beginnt die Verjährung für den 
Ersatz des Erstschadens mit dessen 

Kenntnis durch den Geschädigten 
zu laufen; für jede weitere Schädi-
gung beginnt eine neue Verjäh-
rungsfrist in dem Zeitpunkt, in wel-
chem sie dem Geschädigten zur 
Kenntnis gelangt. Der Geschädigte 
ist somit nicht genötigt, nach Ein-
tritt des Primärschadens eine Fest-
stellungsklage zur Wahrung seines 
Anspruchs auf Ersatz künftiger 
Schäden einzubringen. Dies ist 
selbst dann nicht erforderlich, wenn 
diese Schäden schon vorhersehbar 
sind. Als Beispiele fortgesetzter 
Schädigung können wiederholte 
schädigende Handlungen angese-
hen werden, von denen jede den 
Tatbestand einer neuen Rechtsver-
letzung verkörpert und jede für sich 
Schadensursache ist.  
 
Zur gegenständlichen Fallkonstella-
tion hielt der OGH Folgendes fest: 
Verzugsschäden sind grundsätzlich 
als fortgesetzte Schädigung zu 
qualifizieren. Im vorliegenden Fall 
sagte der Beklagte wiederholt zu, 
die mangelhafte Halle zu verbes-
sern; die Parteien vereinbarten 
sogar mehrfach, wie die Sanierung 
der Halle erfolgen sollte. Mit der 
wiederholt vom Beklagten abgege-
benen Verbesserungszusage, wel-
cher der Beklagte letztlich nicht 
nachgekommen ist, sind dem Be-
klagten wiederholte Pflichtverlet-
zungen anzulasten. Daraus ergibt 
sich nun – so der OGH weiter -, dass 
für Mietzinsentgänge, die dem 
Kläger entstanden sind bzw entste-
hen, weil die Beklagte und Errichte-
rin des Mietobjekts trotz immer 
wieder abgegebener Zusicherungen 
noch keine mängelfreie Leistung 
abgeliefert hat, separate Verjäh-
rungsfristen laufen. Bei den Schä-
den aus entgangenen Mietzinsein-
nahmen handelt es sich daher um 
Folgeschäden im Rahmen einer 
fortgesetzten Schädigung, für die 
die Verjährung jeweils neu zu lau-
fen beginnt. Die diesbezüglichen 
Schadenersatzansprüche sind daher 
noch nicht verjährt.  
 
 
 

4. Verbesserungschance selbst bei 
groben Mängeln 
OGH vom 28.6.2016, 
8 Ob 101/15h 

 

Themenkreis: Gewährleistungs-
recht, Verbesserung und Ersatz-
vornahme durch Dritten   

 
In der vorliegenden Entscheidung 
befasst sich der OGH mit der Frage, 
ob die Mängelbehebung durch den 
Übergeber wegen Vertrauensver-
lusts unzumutbar ist und der Über-
nehmer ihm deshalb keine zweite 
Chance zur ordnungsgemäßen Ver-
tragserfüllung einräumen muss.  
 
Der Entscheidung lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die klagende 
Werkbestellerin hat den beklagten 
Werkunternehmer mit der Instand-
setzung eines Parkettbodens beauf-
tragt. Die vom Werkunternehmen 
erbrachte Leistung war jedoch so 
mangelhaft, dass eine fachgerechte 
Behebung nur durch neuerliches 
Abschleifen des gesamten Bodens, 
Vornahme der unterlassenen Aus-
besserungen, neuerliche Versiege-
lung und Instandsetzung der be-
schädigten Sockelleiste, Türen und 
Türstöcke möglich war. Die Klägerin 
bemängelte umgehend die Durch-
führung der Arbeiten beim beklag-
ten Werkunternehmer. Die Beklag-
te erklärte sich zur Behebung der 
Mängel sofort bereit. Die Klägerin 
lehnte dies jedoch mit der Begrün-
dung ab, dass ihr angesichts des 
Ergebnisses jedes weitere Eingrei-
fen durch die Beklagte widerstrebe. 
Vor diesem Hintergrund ließ die 
Beklagte die komplette Neubear-
beitung des Bodens durch ein ande-
res Unternehmen durchführen und 
begehrte in weiterer Folge klags-
weise den Ersatz der Kosten der 
Mängel- und Schadensbehebung 
vom beklagten Werkunternehmer. 
Hierzu brachte die Klägerin vor, 
dass ihr eine Verbesserung durch 
die Beklagte aus triftigen, in der 
Person der Auftragnehmerin lie-
genden Gründen nicht zumutbar 
gewesen sei, dieser den Verbesse-
rungsversuch zu ermöglichen. Dies 
deshalb, weil die Mängel bei der 
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ursprünglichen Leistungserbringung 
so gravierend waren, dass die Klä-
gerin nun Angst habe, weitere 
Schäden bei der Sanierung zu erlei-
den. Der beklagte Werkunterneh-
mer bestritt die Klagsforderung der 
Höhe und dem Grunde nach zur 
Gänze.  
 
Folgendes hielt der OGH in seiner 
Entscheidung zu diesem Sachver-
halt fest: Die Beurteilung, ob ein 
Gewährleistungsbehelf dem Bestel-
ler wegen Vertrauensverlusts un-
zumutbar ist, ist grundsätzlich eine 
Frage des Einzelfalls. Die Mangel-
haftigkeit der Leistung alleine 
reicht jedenfalls – so das Höchstge-
richt weiter – nicht aus, um eine 
Verbesserung aus triftigen, in der 
Person des Übergebers gelegenen 
Gründen unzumutbar zu machen. 
Selbst besonders grobe Mängel 
einer Werkleistung begründen nicht 
von vornherein Unzumutbarkeit.  
 
Hinzu kommt, dass im gegenständ-
lichen Fall sogar festgestellt wurde, 
dass der Beklagte in der Vergan-
genheit bereits mehrere ähnliche 
Sanierungsaufträge für die Klägerin 
tadellos abgewickelt hatte, sodass 
Anzahl und Schweregrad der beim 
gegenständlichen Auftrag aufgetre-
tenen Fehlleistungen objektiv be-
trachtet das Vertrauen in die Fähig-
keiten der Beklagten nicht so weit 
erschüttern konnten, dass jeglicher 
Verbesserungsversuch unzumutbar 
gewesen wäre. Im Ergebnis unter-
streicht der OGH mit diesem Judikat 
seine ständige Rechtsprechung, 
wonach die Unzumutbarkeit einer 
Verbesserungschance nicht alleine 
aus der Mangelhaftigkeit der Leis-
tung (mögen die Mängel auch noch 
so gravierend sein) folgen darf. Im 
gegenständlichen Fall hätte die 
Klägerin daher der Beklagten eine 
zweite Chance zur Mängelbehe-
bung einräumen müssen. Da sie 
dies nicht tat, kann sie nun nicht 
Ersatz der Mängelbehebungskosten 
des dritten Unternehmens von der 
Beklagten begehren.  
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II. A R B E I T S R E C H T L I C H E  E N T S C H E I D U N G E N 
 
1. Erhebliche Überzahlung über 15 

Monate: Gutgläubiger Erwerb 
bei Erfüllung der Nachfor-
schungspflicht 
OGH vom 27.4.2016, 
8 ObA 9/16f  

 

Themenkreis: irrtümliche Über-
zahlung, Nachforschungspflicht, 
gutgläubiger Verbrauch 

 
In diesem Judikat beschäftigt sich 
der OGH mit der Frage, ob eine 
erhebliche irrtümliche Überzahlung 
des Arbeitslohns (mehr als das 
Doppelte des ihr gesetzliche zu-
stehenden Entgelts) von der Arbeit-
nehmerin zurückgezahlt werden 
muss.  
 
Die Beklagte – eine Hausbesorgerin 
- erhielt nach einem Eigentümer-
wechsel irrtümlicherweise über 15 
Monate einen Entgeltbetrag ausbe-
zahlt, der fast das Dreifache von 
ihrem ursprünglichen Gehalt be-
trug. Die Klägerin forderte nunmehr 
mittels Klage das zu viel bezahlte 
Entgelt zurück.  
 
Grundsätzlich gilt gemäß § 1431 
ABGB, dass eine irrtümlich bezahlte 
Nichtschuld zurückgefordert wer-
den kann. Jedoch – so der OGH - sei 
dies im gegenständlichen Fall aus-
geschlossen, weil die Arbeitnehme-
rin das zu viel bezahlte Entgelt red-
lich verbraucht habe. Die Redlich-
keit werde vermutet. Daher sei es 
am Arbeitgeber gelegen, eine allfäl-
lige Unredlichkeit zu beweisen.  
 
Grundsätzlich dürfe der Arbeitneh-
mer darauf vertrauen, dass ihm die 
vom Arbeitgeber entrichteten Leis-
tungen auch tatsächlich zustehen. 
Lediglich das Vorliegen besonderer 
Umstände, durch die der Arbeit-
nehmer erkennt, dass keine ord-
nungsgemäße Zahlung vorliegt, 
führt zu einem anderen Ergebnis. 
Die beklagte Arbeitnehmerin treffe 
zwar (aufgrund der Höhe der Über-
bezahlung) eine Nachforschungs-
pflicht, der sie jedoch dadurch 

nachgekommen sei, indem sie sich 
dreimal an die Hausverwaltung 
(welche für die Abrechnung des 
Entgelts zuständig war) wendete 
und nachfragte, weshalb sie ein 
Vielfaches im Vergleich zu früher 
ausgezahlt erhalte. Diese versicher-
te ihr daraufhin mehrfach, dass die 
Bezüge der Höhe nach richtig seien. 
Aufgrund dieser Zusagen durfte die 
beklagte Arbeitnehmerin davon 
ausgehen, dass die Höhe der Bezü-
ge korrekt ist und dies mit dem 
Eigentümerwechsel im Zusammen-
hang stehe.  
 
Demgemäß sei ihr kein Verstoß 
ihrer Nachforschungspflicht vorzu-
werfen. Vor diesem Hintergrund sei 
die Klägerin nicht berechtigt, die 
gutgläubig erworbenen Bezüge von 
der Beklagten bereicherungsrecht-
lich zurückzufordern.  
 
2. Jubiläumsgelder und–

geschenke –Neuerungen 
 

Themenkreis: Neuerungen im 
Bereich Jubiläumsgelder und -
geschenke  

 
Mit Beginn des Jahres 2016 kam es 
zu einigen Änderungen in Bezug auf 
Jubiläumsgelder und –geschenke. 
 
Grundsätzlich besteht im österrei-
chischen Arbeitsrecht kein gesetzli-
cher Anspruch auf Jubiläumsgelder. 
Als Rechtsgrundlage kommen nur 
Kollektivverträge, Betriebsvereinba-
rung oder allfällige vertragliche 
Vereinbarungen in Betracht. Der 
Anspruch auf Jubiläumsgelder be-
steht meist ab dem 10. bis 25. 
Dienstjahr als Angestellte/r oder 
Arbeiter/in im selben Betrieb und 
beträgt meist einen oder mehrere 
Monatsgehälter. Manchmal werden 
den Angestellten ebenfalls einige 
freie Arbeitstage gewährt.  
 
Seit 2016 sind Jubiläumsgelder als 
Sonderzahlungen beitragspflichtig, 
ungeachtet dessen, aus welchen 
Gründen sie gewährt werden. Steu-

erlich sind sie als normale Bezüge 
nach § 67 Abs 1 und Abs 2 EStG zu 
behandeln. Jubiläumsgeschenke 
sind, im Gegensatz zu Jubiläums-
geldern, seit 2016 steuerfrei und 
beitragsfrei, sofern sie EUR 186,00 
im Jahr nicht übersteigen. Sachzu-
wendungen im Rahmen einer Be-
triebsveranstaltung können jedoch 
zusätzlich steuerfrei empfangen 
werden. Ist Anlass für Sachzuwen-
dungen ein Dienstnehmerjubiläum 
oder ein Firmenjubiläum, so sind 
diese ebenfalls weiterhin beitrags-
frei, werden aber nun – so wie im 
Steuerrecht – mit EUR 186,00 jähr-
lich limitiert.  
 
3. Einmalige abfällige Bemerkung 

über Geschäftsführerin – keine 
Vertrauensunwürdigkeit 
OGH vom 18.3.2016, 
9 ObA 12/16d 
 

Themenkreis: Entlassung, Entlas-
sungsgründe, Vertrauensunwür-
digkeit 

 
In diesem Judikat befasst sich der 
OGH mit der Frage, ob eine einma-
lige abfällige Bemerkung über eine 
Geschäftsführerin einen Entlas-
sungsgrund bildet. 
 
Der Beklagte, Prokurist eines Un-
ternehmens, äußerte sich in einem 
Gespräch mit einem ehemaligen 
Mitarbeiter abfällig über die Ge-
schäftsführerin. Aufgrund dieser 
abfälligen Bemerkung wurde er in 
weiterer Folge entlassen.  
 
Das Erstgericht gab der Klage statt. 
Das Berufungsgericht teilte jedoch 
die Rechtsansicht der Erstinstanz 
nicht und entschied, dass eine ein-
malige negative Bemerkung eine 
Vertrauensverwirkung nach sich 
ziehen kann. 
 
Der damit befasste OGH begründe-
te seine Entscheidung, nämlich, 
dass keine Vertrauensunwürdigkeit 
vorliegt - folgendermaßen: Eine 
Vertrauensunwürdigkeit iSd § 27 Z 1 
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letzter Fall AngG liegt vor, wenn 
eine Handlung das Vertrauen des 
Arbeitgebers derart erschüttert, 
dass dieser befürchten muss, dass 
der Angestellte seine Pflichten nicht 
mehr erfüllen wird und somit die 
dienstlichen Interessen des Arbeit-
gebers gefährdet sind.  
 
Das Verhalten des Angestellten 
wird an objektiven Grundsätzen 
gemessen. Eine bloß einmalige 
abfällige Bemerkung, wie sie hier 
vorliege, rechtfertige jedoch keine 
Entlassung eines Angestellten nach 
22 Dienstjahren ohne jegliche Er-
mahnungen. Der Arbeitgeber konn-
te nicht nachweisen, dass der Ar-
beitnehmer sonst schlecht über die 
Geschäftsführerin gesprochen hät-
te. Aus objektiver Sicht müsse aber 
bei der erforderlichen Berücksichti-
gung des bisherigen Gesamtverhal-
tens des Klägers (RIS-Justiz 
RS0029790) aufgrund seiner bloß 
einmaligen verbalen Entgleisung in 
einem Gespräch mit einem ehema-
ligen Arbeitskollegen noch nicht 
befürchtet werden, dass der Kläger 
seinen arbeitsvertraglichen Pflich-
ten in Hinkunft nicht mehr nach-
kommen werde.  

 
4. Nachschieben von Entlassungs-

gründen 
OGH vom 25.2.2016, 
9 ObA 160/15t 
 

Themenkreis: Entlassungstatbe-
stand, Unverzüglichkeitsgrund-
satz, Rechtzeitigkeit, „nachge-
schobener“ Entlassungsgrund 

 
In dieser Entscheidung hielt der 
OGH zur Frage, ob „nachgeschobe-
ne“ Entlassungsgründe zulässig 
seien, Folgendes fest: Eine Entlas-
sung ist ohne Rücksicht darauf ge-
rechtfertigt, ob dem Arbeitgeber 
der Entlassungsgrund im Zeitpunkt 
der Entlassung bekannt war und 
von ihm geltend gemacht worden 
ist, sofern im Prozess ein die Ent-
lassung rechtfertigender, im Zeit-
punkt der Entlassung vorliegender 
und nachträglich nicht untergegan-
gener Entlassungsgrund nachge-
wiesen wird. Wird ein derart 

„nachgeschobener“ Entlassungs-
grund erwiesen, ist die Entlassung 
berechtigt, selbst wenn sie durch 
die bei ihrem Ausspruch genannten 
Gründe nicht gerechtfertigt werden 
könnte. 
 
5. Diskriminierung wegen Religion 

am Arbeitsplatz? 
OGH vom 25.5.2016, 
9 ObA 117/15v 
 

Themenkreis: Kündigung, Diskri-
minierung wegen Religion, 
Gleichbehandlung  

 
Der OGH prüfte hier erstmals Dis-
kriminierungsfragen im Zusammen-
hang mit der religiösen Bekleidung 
einer Arbeitnehmerin.  
 
Diese Entscheidung basiert auf 
folgendem Sachverhalt: Die Kläge-
rin, eine Notariatsangestellte, be-
gehrt von ihrem beklagten Arbeit-
geber eine Entschädigung in Höhe 
von EUR 7.000,00 für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung we-
gen Religionsdiskriminierung am 
Arbeitsplatz. Die Klägerin brachte 
vor, dass sie bei Aufgaben im Par-
teienverkehr den anderen Mitarbei-
terinnen gegenüber nachteilig be-
handelt würde, weil sie ein islami-
sches Kopftuch trage. Des Weiteren 
hätte sich der Beklagte gegen Ende 
des Dienstverhältnisses diskriminie-
rend geäußert. Die Kündigung sei 
laut Klägerin deshalb erfolgt, weil 
sie angekündigt habe, in Zukunft 
einen islamischen Gesichtsschleier 
zu tragen. 
 
Beim Erstgericht kam es zu einer 
Abweisung des gesamten Klagebe-
gehrens, das Berufungsgericht hin-
gegen hob die Entscheidung der 
ersten Instanz auf, indem es eine 
Religionsdiskriminierung bejahte. 
 
Der OGH hob die Berufungsent-
scheidung auf und entschied, dass 
der Klägerin eine Entschädigung in 
der Höhe von EUR 1.200,00 zuste-
he, jedoch wies er das Mehrbegeh-
ren ab.  
 

Die Argumentation des OGH im 
Hinblick auf die Frage des Vorlie-
gens einer Diskriminierung der 
Klägerin bei der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses lautete folgen-
dermaßen: 
 
I. Zur Frage der Diskriminierung der 
Klägerin bei der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses  
 
§ 17 Abs 1 Z 7 GlBG sieht vor, dass 
bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nis niemand aufgrund der Religion 
unmittelbar oder mittelbar diskri-
miniert werden darf. Der Diskrimi-
nierungsschutz umfasst auch das 
Tragen religiöser Kleidungsstücke 
am Arbeitsplatz. Der islamische 
Gesichtsschleier ist eine Form der 
Religionsausübung für bestimmte 
Muslima. Wird das Arbeitsverhält-
nis vom Arbeitgeber deshalb been-
det, weil die Arbeitnehmerin an-
kündigt – wie im gegenständlichen 
Fall – sich der individuellen Wei-
sung des Arbeitsgebers, während 
der Arbeit keinen islamischen Ge-
sichtsschleier zu tragen, zu wider-
setzen, so ist grundsätzlich von 
einer unmittelbaren Diskriminie-
rung wegen der Religion auszuge-
hen, sofern nicht ein Ausnahmetat-
bestand nach dem GlBG vorliegt. 
Der beklagte Arbeitgeber hat sich 
im gegenständlichen Verfahren im 
Zusammenhang mit dem von der 
Klägerin angekündigten Tragen des 
islamischen Gesichtsschleiers in-
haltlich auf das Vorliegen des Aus-
nahmetatbestands des § 20 GlBG 
berufen. Demzufolge liegt eine 
Diskriminierung dann nicht vor, 
wenn das betreffende Merkmal 
(hier Religion bzw das Nichttragen 
religiöser Kleidung) aufgrund der 
Art einer bestimmten Tätigkeit oder 
der Rahmenbedingungen ihrer 
Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Voraus-
setzung darstellt und sofern es sich 
um einen rechtmäßigen Zweck und 
eine angemessene Anforderung 
handelt.  
 
Der OGH folgte diesem Vorbringen 
des beklagten Arbeitsgebers und 
bejahte das Vorliegen des Aus-
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nahmetatbestands des § 20 GBlG. 
Dazu führte das Höchstgericht aus, 
dass es zwar in Österreich grund-
sätzlich kein allgemeines Verbot, 
einen islamischen Gesichtsschleier 
in der Öffentlichkeit zu tragen, gibt. 
Allerdings zählt es in Österreich zu 
den unbestrittenen Grundlagen 
zwischenmenschlicher Kommuni-
kation, das Gesicht unverhüllt zu 
lassen. Im konkreten Fall ist daher 
davon auszugehen, dass die Ver-
schleierung des Gesichts einer No-
tariatsangestellten die Kommunika-
tion und Interaktion mit dem Ar-
beitgeber, den Mitarbeitern, den 
Parteien und den Klienten beein-
trächtigt. Die unbeeinträchtigte 
Kommunikation und Interaktion ist 
aber eine wesentliche und ent-
scheidende Voraussetzung dafür, 
dass die Klägerin die vertraglich 
vereinbarten Arbeitstätigkeiten als 
Notariatsangestellte erbringen 
kann.  
 
Somit kam der OGH abschließend 
zum Ergebnis, dass die Kündigung 
der Klägerin wegen der Weigerung, 
der Weisung des Arbeitsgebers 
(Nichttragen religiöser Kleidung) zu 
entsprechen, keine unzulässige 
unmittelbare Diskriminierung we-
gen der Religion ist, weil die von 
der Kündigung wegen Beharrens 
auf dem angekündigten Tragen 
islamischer Gesichtsschleier grund-
sätzlich ausgehende unmittelbare 
Benachteiligung der Klägerin wegen 
ihrer Religion unter die Ausnahme-
bestimmung des § 20 GlBG fällt.  
 
II. Zur Frage der Diskriminierung 
der Klägerin bei sonstigen Arbeits-
bedingungen 
 
Aus dem Sachverhalt ergibt sich, 
dass der Beklagte der Klägerin zu-
nächst das Tragen eines islamischen 
Kopftuchs und des mantelartigen 
Übergewands ohne weitere Ein-
schränkung gestattete. Mit Fort-
dauer des Arbeitsverhältnisses 
wurde sie vom Beklagten jedoch 
aufgrund ihrer religiösen Beklei-
dung bei der Zuweisung von Ar-
beitsaufgaben gegenüber anderen 
Arbeitsnehmerinnen zurückgesetzt, 

etwa bei der Zuweisung von Aufga-
ben im Parteienverkehr und als 
Testamentzeugin. Der OGH sah 
aufgrund der Zurücksetzung der 
Klägerin gegenüber anderen Nota-
riatsangestellten eine unmittelbare 
Benachteiligung bei sonstigen Ar-
beitsbedingungen aufgrund der 
Religion als gegeben an. Weiters 
hielt der OGH fest, dass sich der 
beklagte Arbeitsgeber in diesem Fall 
nicht auf den Ausnahmetatbestand 
des § 20 GlBG berufen kann. Dies 
aus den folgenden zwei Gründen: 
erstens ergab sich aus den Feststel-
lungen kein Hinweis auf die Ge-
fährdung der Unparteilichkeit des 
Beklagten durch die Klägerin infolge 
Tragens des islamischen Kopftuchs 
und der Abaya im Dienst. Zweitens, 
könne der Arbeitsgeber sein Verhal-
ten auch nicht auf Erwartungen der 
Klienten stützen. Maßstab nach 
§ 20 Abs 1 GlBG für den vorliegen-
den Fall sind nicht diffuse Vorbehal-
te, sondern dass das Nichttragen 
des islamischen Kopftuchs und der 
Abaya eine wesentliche und ent-
scheidende beruflichen Vorausset-
zung einer Notariatsangestellten 
sein muss. Das ist hier aber nicht 
der Fall, weil der Beklagte der Klä-
gerin mehrere Jahre lang ohne 
Einschränkung als Notariatsange-
stellte eingesetzt hatte.  
 
Das Höchstgericht kam somit ab-
schließend zum Ergebnis, dass ge-
genständlich eine Diskriminierung 
bei den sonstigen Arbeitsbedin-
gungen wegen der Religion vor-
liegt.  
 
6. Angemessene Reaktion des 

Arbeitgebers auf Mobbingvor-
würfe 
OGH vom 24.5.2016, 
8 ObA 94/15d 
 

Themenkreis: Mobbingmaßnah-
men, Schadenersatz  

 
Die vorliegende OGH-Entscheidung 
beschäftigt sich mit dem Thema der 
angemessenen Reaktion des Ar-
beitgebers auf Mobbingvorwürfe. 
 

Die Klägerin, eine Kindergartenpä-
dagogin, warf ihrem Arbeitgeber, 
einem Gemeindekindergarten, eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht vor, 
weil dieser den von ihr an ihn (kon-
kret den Bürgermeister als zustän-
digen Vorgesetzten) herangetrage-
nen Mobbingvorwürfe nicht ausrei-
chend nachgegangen sei.  
 
Der OGH stellte hingegen fest, dass 
der Arbeitgeber die Fürsorgepflicht 
nicht unvertretbar verletzt habe 
und seine gesetzten Maßnahmen 
(zahlreiche Gespräche mit den be-
teiligten Personen, Hinzuziehen der 
Aufsichtsbehörde, Durchführung 
eines Supervisionsverfahrens, Um-
organisation der Gruppen objektiv 
angemessen gewesen seien. 
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